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= Bundeskanzleramt

Bundesministerin fir Frauen,
Familien und Jugend

DR. JULIANE BOGNER-STRAUSS

An den

Prasidenten des Nationalrats
Mag. Wolfgang SOBOTKA
Parlament

1017 Wien

GZ: BKA-353.130/0036-1V/10/2018 Wien, am 6. Juli 2018

Sehr geehrter Herr Prasident,

die Abgeordneten zum Nationalrat Holzinger-Vogtenhuber, BA, Kolleginnen und
Kollegen haben am 8. Mai 2018 unter der Nr.775/J an mich eine schriftliche
parlamentarische Anfrage betreffend Indexierung der Familienbeihilfe & Verwendung
der Einsparungen gerichtet.

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt:

Zu den Fragen 1 bis 6:

» Welche Verwendung hat die Ministerin fiir die ersparten Mittel angedacht?

» Wird es eine Zweckwidmung der durch die Indexierung eingesparten Mittel ge-
ben?

» Wird es einen Nachweis (iber die Verwendung der eingesparten Mittel geben?

» Wie will die Ministerin sicherstellen, dass die eingesparten Mittel fiir ,soziale Leis-
tungen fiir unsere Kinder in Osterreich” verwendet werden?

» Sind mit ,unsere Kinder in Osterreich” nur Kinder mit Ssterreichischer Staats-
biirgerschaft gemeint, die in Osterreich auch ihren Lebensmittelpunkt haben oder
auch Kinder, die in Osterreich ihren Lebensmittelpunkt haben, aber keine éster-
reichische Staatsangehdrigkeit besitzen?

» Was ist mit ,soziale Leistungen flir unsere Kinder" konkret gemeint? Sind davon
MalBnahmen zur Bekémpfung von Kinderarmut umfasst?
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Die Mittel, die durch die Einfuhrung der Indexierung der Familienbeihilfe fur Kinder,
die in der EU/im EWR/in der Schweiz leben, eingespart werden, werden zur weiteren
Forderung von Familien verwendet.

Da die Familienbeihilfe aus Mitteln des FLAF gewahrt wird, sind auch Mindereinnah-
men unmittelbar im Rahmen des FLAF wirksam und erhdhen das Gebarungsvolu-
men. Diese Geldmittel, insgesamt rund 7 Milliarden Euro, werden fur eine Vielzahl
von Leistungen mit einer breiten Streuung an inhaltlichen Schwerpunkten fur die

Forderung von Familien verwendet.

Mit den aus dem FLAF finanzierten familienbezogenen monetaren Leistungen — allen
voran der Familienbeihilfe, dem Kinderbetreuungsgeld sowie den verschiedenen fa-
milienpolitischen Sachleistungen — insbesondere Schilerinnen-/Schiler- und Lehr-
lingsfreifahrt, Schulbicher und Unterhaltsvorschusszahlungen — wird zudem ein treff-
sicherer Beitrag zur Reduktion der Familien- und Kinderarmut in Osterreich geleistet.
Da die Leistungen aus dem FLAF bekanntlich nicht nur fur dsterreichische Staats-
biargerinnen und Staatsbirger bereitgestellt werden, ist auch eine derartige Ein-

schrankung nicht gegeben.

In diesem Zusammenhang wird auf das Grundprinzip der zweckgebundenen
Gebarung des FLAF verwiesen, die nach dem Regierungsprogramm beibehalten

werden soll.

Zu Frage 7:

» Wie hoch wird der Verwaltungsaufwand geschétzt, der mit der Umsetzung der
Indexierung verbunden ist?

Es ist eine Programmierung der neuen Betrage erforderlich, woflir im Gesetzesent-
wurf 125.000,-- Euro vorgesehen sind. Ein zusatzlicher Verwaltungsaufwand ist im
Hinblick darauf, dass die Systematik der Leistungsgewahrung unverandert bleibt,
nicht oder nur in sehr geringem Umfang zu erwarten. Es ist allenfalls mit
zusatzlichem Informationsbedarf der Familienbeihilfenbezieher/innen zu rechnen,

dem aber durch gezielte Informationsmalinahmen zu begegnen sein wird.
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Zu Frage 8:
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» Welche Vorbereitungen bestehen fiir den Fall, dass die EU-Kommission eine EU-

Rechtsverletzung feststellt?

Uber ein mogliches Vertragsverletzungs- oder Vorabentscheidungsverfahren oder

gar Uber dessen Ergebnis bereits zu diesem Zeitpunkt zu diskutieren, ist verfriht, zu-

mal von einer unionsrechtskonformen Regelung ausgegangen wird.

Mit besten Grufden,

Dr. Juliane Bogner-Strauf3

3von3

serialNumber=1026761,CN=Bundeskanzleramt,C=AT

2018-07-06T08:31:23+02:00

Informationen zur Prifung des elektronischen Siegels bzw. der elektronischen
Signatur finden Sie unter: https://www.signaturpruefung.gv.at

Informationen zur Prufung des Ausdrucks finden Sie unter:
https://www.bka.gv.at/verifizierung

- B Unterzeichner
A Tg -
®v £p Datum/Zeit

q <

i s
a =

Prufinformation
BUNDESKANZLERAMT
AMTSSIGNATUR Hinweis

Dieses Dokument wurde amtssigniert.

www.parlament.gv.at 313



Unterzeichner Par | arent sdi rekti on

ﬁ@(o*sﬁ;%
Ve @ o Datum/Zeit-UTC | 2018- 07- 06T08: 33: 11+02: 00

Parlamentsdirektion
{ SIEGEL

N4

Prifinformation I nformationen zur Prufung des el ektroni schen Siegels und des
/ Ausdrucks finden Sie unter: https://ww. parl anent. gv. at/si egel

Hinweis Di eses Dokunment wurde el ektronisch besiegelt.




		2018-07-06T08:31:23+0200
	serialNumber=1026761,CN=Bundeskanzleramt,C=AT
	Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at


		2018-07-06T08:33:11+0200
	Parlamentsdirektion
	Signaturpruefung unter http://www.signaturpruefung.gv.at




